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RS OGH 1992/4/24 1Ob548/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.04.1992

Norm

ABGB §870 CIII

ABGB §880a

ABGB §1295 IIf7f

KWG 1979 §28

SchG Art4

Rechtssatz

Fragt ein Kreditinstitut bei einem anderen, auf das ein Scheck gezogen wurde, wegen Abgabe einer Einlösungszusage

an, tri7t es ohne weiteres Befragen des Bezogenen grundsätzlich keine Aufklärungsp8icht, daß der Scheckbetrag zur

Abdeckung eines bei ihr offenen Kontos des Scheckausstellers dienen soll.
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